
Maßnahmen des SSV Zuffenhausen

zur Durchführung des Spielbetriebs im Aktiven 

Fußball in der Pandemiezeit vom Coronavirus

Aktive aufm Platz



Grundsatz für den Spielbetrieb in der 

Pandemiezeit vom Coronavirus

Ziel der Maßnahmen:

Für den SSV Zuffenhausen hat die Gesundheit aller Kinder, Eltern,Mitglieder,

hauptamtlichen und ehrenamtlichen Vereinsmitarbeitern/ Trainer oberste Priorität.

Grundlage der Maßnahmen

Der SSV Zuffenhausen setzt alle geforderten Hygienemaßnahmen des Landes

Baden Württemberg und der Stadt Stuttgart voll umfänglich um. Im folgenden

werden alle Maßnahmen detailliert beschrieben. Für die Einhaltung ist der jeweilige

Betreuer bzw. Trainer mit Unterstützung des Hygienebeauftragten in seinem

Bereich (Abteilungsleiter) verantwortlich. Für die Dauer der Maßnahmen ist die

Verordnung des Landesregierung Baden- Württemberg maßgebend.
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Allgemeine Maßnahmen im Spielbetrieb in 

der Pandemiezeit vom Coronavirus

Allgemeine Maßnahmen

• Grundsätzlich Abstand von 1,5 m bei Kinder, Eltern, Spieler und Trainer ist auf 

dem ganzen Gelände einzuhalten.

• Husten und Nießen in Armbeuge.

• In Spielpausen ist der Mindestabstand auch auf dem Spielfeld A einzuhalten.

• Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck) sind zu unterlassen

• Bitte regelmäßig die Hände mit Seife waschen oder die Hände desinfizieren

• Kein Spucken und Naseputzen auf dem Spielfeld

• Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln
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Allgemeine Maßnahmen im Spielbetrieb in 

der Pandemiezeit vom Coronavirus

Allgemeine Maßnahmen

• Spieler, Schiedsrichter und Zuschauer können nur über den im Lageplan 

(Anhang) angegebenen Haupteingang C Zutritt zum Sportgelände erlangen.

• Aufgrund der Kontaktverfolgung ist es zwingend notwendig, die Kontaktdaten am 

Eingang C auf die bereitgelegten Karten zu notieren.

• Die Karten werden nach Ablauf der Frist von 4 Wochen vernichtet. (siehe 

CoronaVO §6).

• Sollte es am Eingang C zu einer Warteschlange kommen, ist das Anlegen eines 

Mund-NasenSchutzes Pflicht.
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Allgemeine Maßnahmen im Spielbetrieb in 

der Pandemiezeit vom Coronavirus

Allgemeine Regelung beim Besuch unserer Sportgelände:

• Vorliegen eines der folgenden Symptome: Husten, Fieber, Atemnot, 

Erkältungssymptome

• Vorliegen der vorgehenden Symptome bei einer anderen Person im selben    

Haushalt

•  Positiver Test auf SARS-CoV-2

• Bei eindeutigen Symptomen wird der Zutritt auf das Sportgelände verwehrt.

• An den Eingängen sind Desinfektionsspender vorhanden.

• Beim betreten des Gastrobereiches (Container) D ist es verpflichtend, einen 

Mund-Nasen-Schutz anzulegen.
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Allgemeine Maßnahmen im Spielbetrieb in 

der Pandemiezeit vom Coronavirus
Allgemeine Regelung für die Anreise und Aufenthalt für Spieler & Funktionäre:

• Anreise der Teams und Schiedsrichter mit mehreren Fahrzeugen wird empfohlen.

• Wir bitten die Gastmannschaften darum, sich wenn möglich auf dem Parkplatz B zu treffen und

gemeinsam das Sportgelände zu betreten.

• Alle Mannschaften dürfen die Kabinen E und Duschen benutzen (Duschen nur zu zweit). Auch hier ist 

zwingend der Mindestabstand von 1,5 Meter, sowie das Tragen von einem Mund-Nasen-Schutz 

einzuhalten.

• Wir empfehlen, sich in Etappen umzuziehen. Nach Möglichkeit erhalten die Gastmannschaften 2

Kabinen.

• Es muss im kompletten Kabinentrakt  E der Mund-Nasen-Schutz angelegt werden.

• Der Aufenthalt in den Kabinen  E und Duschen ist auf das notwendige Minimum zu beschränken.
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Allgemeine Maßnahmen im Spielbetrieb in 

der Pandemiezeit vom Coronavirus

Allgemeine Regelung für das betreten des Platzes für Spieler & Funktionäre:

• Auf ein gemeinsames Einlaufen wird verzichtet.

• Kein obligatorischer Handshake, beide Mannschaften stellen sich direkt auf.

• Alle eingetragenen Spieler/ Betreuer müssen sich in der technischen Zone aufhalten.

• Auch auf den Bänken ist der Mindestabstand von 1,5m zu beachten.

• Ist die Einhaltung des Mindestabstands nicht möglich, wird dringend empfohlen, den

Mund-Nasen-Schutz anzulegen.
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Allgemeine Maßnahmen im Spielbetrieb in 

der Pandemiezeit vom Coronavirus

Allgemeine Regelung für die Halbzeitpausen für Spieler & Funktionäre:

• Bitte die Halbzeitpause und -ansprache nach Möglichkeit im Freien durchführen. 

Die Kabinen können auch in der Halbzeitpause genutzt werden. (Mindestabstand 

und Regelungen für die Kabinen E müssen eingehalten werden.)

• Der Aufenthalt  nach dem Spiel in den Kabinen und Duschen ist auf das 

notwendige Minimum zu beschränken.

• Es untersagt nach dem Spiel Versammlungen vor den Kabinen E oder im 

Kabinentragt zu bilden. Es wird um eine zügige Abreise gebeten.
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Mitgeldende Dokumente und Hinweise

• Das Konzeptpapier zum Wiedereinstieg ins Fußballtraining vom Deutschen Fußball Bund 

„Zurück auf dem Platz“ Leitfaden für Vereine

original_Web_ZurueckaufdenPlatz

• Robert Koch Institut(RKI)

https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html

• Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus

• Informationen vom Württembergischen Fußallbund WFV

https://www.wuerttfv.de/news/wiederaufnahme-des-trainingsbetriebs-unter-

strengen-auflagen-moeglich/

• Bundesregierung

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus
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Lageplan unserer Plätze
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Lageplan unserer Plätze
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